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Zitat von Klinger

Traumhaft. Ich ziehe eine Bundeslandwechsel in Betracht.

Das ist leider nur die Verordnungsseite und Papier ist geduldig.

Falls es zum Schwur kommt, dann geht es auch um die Fragestellung, ob eine reine
Fristverletzung etwas am grundsätzlichen Verhinderungsgrund ändert, wem Fristversäumnisse
vorzuhalten sind ("Das Kind wird bestraft, weil die Eltern unorganisiert sind?") und
Verhältnismäßigkeit.
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